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Norm

ABGB §1325 D1a

Rechtssatz

Anders als im Falle des § 1326 ABGB genügt bei der Feststellung des Anspruches auf Ersatz eines zukünftigen

Verdienstentganges nicht die Möglichkeit der Verhinderung besseren Fortkommens; Grundlage für den Zuspruch eines

künftigen Verdienstentganges ist hier vielmehr die Tatsache, daß ein besseres Fortkommen durch die Verletzung

verhindert wird. Es müssen konkrete Tatsachen in dieser Richtung angeführt werden; der ganz allgemeine Hinweis

darauf, daß der Kläger im Falle künftige Arbeitslosigkeit in Konkurrenz mit anderen Arbeitern benachteiligt sei, genügt

nicht, um den Kläger eine Rente als Ersatz für einen zukünftig entgehenden Verdienst zuzuerkennen, ebensowenig die

Erwägung, daß es für einen vermindert Erwerbsfähigen an sich schwieriger sei, seine wirtschaftliche Lage gleich einer

vollwertigen Kraft zu verbessern (abweichend von einem Teil der bisherigen Rechtsprechung).
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2 Ob 107/58
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Veröff: ZVR 1965/145 S 157
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nur: Grundlage für den Zuspruch eines künftigen Verdienstentganges ist hier vielmehr die Tatsache, daß ein

besseres Fortkommen durch die Verletzung verhindert wird. Es müssen konkrete Tatsachen in dieser Richtung

angeführt werden. (T1) Veröff: EFSlg 8430 = SZ 40/173
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Entscheidungstext OGH 13.02.1969 2 Ob 26/69

nur T1; Veröff: EvBl 1969/303 S 465 = ZVR 1969/298 S 270
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Entscheidungstext OGH 12.02.1970 2 Ob 31/70

Veröff: ZVR 1970/180 S 243

2 Ob 197/70

Entscheidungstext OGH 11.06.1970 2 Ob 197/70

nur T1

8 Ob 169/76

Entscheidungstext OGH 27.10.1976 8 Ob 169/76

8 Ob 208/76

Entscheidungstext OGH 07.12.1976 8 Ob 208/76

nur T1

8 Ob 15/81

Entscheidungstext OGH 26.03.1981 8 Ob 15/81

Vgl auch; nur T1; Beisatz: Hier: Fehlende Möglichkeit einer Umschulung für einen Buchdrucker. (T2)
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